SENDEVERTRAG

fiir die unentgeltliche Nutzung von Sendezeit
Fassung Juni 2009

abgeschlossen zwischen dem

Verein Freies Radio B138

Bahnhofstrafie 11

4560 Kirchdorf

Web: http://radio-b138.at
Mail:_info@radio-b138.at

Tel.: 07582/60023 (Di— Do 14:00 — 18:00)
(im folgenden Rundfunkveranstalter genannt)

und
(im folgenden Sendungsverantwortliche/r genannt)

Name

Adresse

Tel./Fax.

Mobil

E-Mail/Web

Name der Sendung:

Kurzbeschreibung der Sendung:

Die Verantwortung fiir die Produktion, die horbare Ausstrahlung, den sorgfiltigen Umgang mit dem
Equipment und die Einhaltung der Programmrichtlinien sowie aller Auflagen dieses Vertrages
zeichnet die oben genannte Person verantwortlich.


mailto:b138@gmx.net
http://radio-b138.at/

1. Sendezeit

Der/die Sendungsverantwortliche ist berechtigt, bis auf Widerruf durch den Rundfunkveranstalter
folgende Sendezeit(en) zu nutzen:

Einmalige Sendung:

Mehrmalige Sendung:

2. Ablauf

2.1. Der/die Sendungsverantwortliche ist verpflichtet, die fiir die Sendung der Beitridge
notwendigen Hilfsmittel, insbesondere Tontrager, rechtzeitig zur Verfiigung zu stellen, um einen
ordnungsgeméfBen Sendungsablauf zu ermdglichen.

2.2.  Vorproduzierte Beitrige miissen mindestens drei Werktage vor Sendetermin bei der
Programmkoordination aufliegen und sind wéhrend der telefonisch oder per E-Mail vereinbarten
Zeiten der Programmkoordination zur Verfiigung zu stellen. Dies kann entweder durch personliche
Ubergabe oder Upload auf den ftp-Server des Freien Radio B138 geschehen.

Die notwendigen Daten den Upload auf den ftp-Server betreffend sind gegebenenfalls unter
sendung(@radio-b138.at zu erfragen.

Die vorproduzierten Beitrdge miissen im Format MP3 in einer Bitrate-Qualitdt von mindestens 192
kBit/s abgegeben werden und auf volle Minuten geschnitten sein.

2.3.  Das Gleiche gilt fiir vorproduzierte Einspielungen im Rahmen von Live-Sendungen sowie
Informationen iiber den genauen Ablauf der Sendung.

2.4. Die geltendende Studioordnung ist einzuhalten!

2.5. Wenn durch die technische Qualitdt keine sauber verstindliche Sendung gewihrleistet
werden kann bzw. die Angaben im Sendeantrag zum Inhalt der Sendung grob vernachldssigt
werden, behdlt sich der Verein Freies Radio B138 (nach interner Absprache) das Recht vor, die

Sendung kurzfristig abzusetzen.

2.6.  Dies gilt ebenso bei Ausstrahlung lizenzgefahrdender Inhalte im Sinne des Medienrechts.


mailto:sendung@radio-b138.at

2.7. Der/die Sendungsverantwortliche verpflichtet sich, die Vorgaben des Sende-Layouts
einzuhalten und im vorgeschriebenen Intervall (mindestens drei mal pro Stunde) Radio-B138-
Jingles einzuspielen.

Eine schriftliche Bewerbung der Sendung muss das Radio-B138-Logo beinhalten.

2.8.  Vom Verein Freies Radio B138 angebotene WeiterbildungsmaBBnahmen sind mindestens ein
mal in zwei Jahren zu besuchen. Unterlassung kann zum Entzug der Sendezeit fiihren.

3. Verantwortung & Kennzeichnung

3.1. Der/die Sendungsverantwortliche handelt nach dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit.
Er/Sie haftet dem Verein Freies Radio B138 gegeniiber dafiir, dass die Radiosendung nicht gegen
gesetzliche Bestimmungen verstof3t oder in Rechte Dritter eingreift. Wird der Verein Freies Radio
B138 aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen oder bestraft, verpflichtet sich
der/die Sendungsverantwortliche den Verein Freies Radio B138 schad- und klaglos zu halten.

3.2. Die Sendungen miissen im Hinblick auf ihre Aufmachung und ihren Inhalt die
Menschenwiirde und die Grundrechte anderer achten und diirfen nicht zu Hass und Diskriminierung
aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion und Nationalitét aufreizen.

3.3.  Der/Die Sendungsverantwortliche unterliegt der Kennzeichnungspflicht seiner/ihrer
Beitrdge. Der/Die Sendungsverantwortliche iibernimmt die Verantwortung fiir Inhalt und
Aufmachung und ist jeweils am Beginn und am Ende der Sendung namentlich zu benennen.

Die Gestaltung der Sendung hat in technischer Hinsicht bestmdglich zu erfolgen.

3.4.  Es gelten die jeweils giiltigen Programmrichtlinien.

4. Immaterialgiiterrechte

4.1. Der Rundfunkunternehmer erhdlt das ausschlieBliche Recht den Beitrag des/der
Sendungsverantwortlichen auch wiederholt zu senden und die Sendung auf einem Bild- oder
Tontrdger festzuhalten. Der Rundfunkunternehmer ist berechtigt die auf Bild- oder Tontriger
festgehaltenen Sendungen fiir Zwecke der Dokumentation und der Herstellung von Sammlungen
auch zu vervielfiltigen.

4.2.  Der/Die Sendungsverantwortliche haftet dafiir, dass durch die Sendungen eines Beitrages
weder Urheberrechte noch verwandte Leistungsschutzrechte (ausfithrender KiinstlerInnen,
TontragerherstellerInnen, RundfunkunternehmerInnen) verletzt werden. Der/Die
Sendungsverantwortliche hat daher, soweit nicht der Rundfunkunternehmer ohnehin entsprechende
Verwertungsvertrige mit den Osterreichischen Verwertungsgesellschaften abgeschlossen hat, die
Zustimmung der Urheber und der Inhaber der verwandten Leistungsschutzrechte einzuholen.


http://radio-b138.at/system/files/Logo1024.jpg

5. Kiindigungsklausel

Wird die beantragte Sendezeit 6fter als zwei Mal unentschuldigt nicht eingehalten oder werden in
einer Sendung lizenzgefihrdende Inhalte kommuniziert, so fiihrt dies zum Verlust der Sendezeit
ohne Anspruch auf Ersatztermin. Bei der Programmgestaltung ist die journalistische Sorgfaltspflicht
einzuhalten. In jedem Fall muss dem Gebot fairer Vorgangsweisen entsprochen werden. Bei grobem
Zuwiderhandeln behilt sich der Verein Freies Radio B138 (und jedes seiner Vorstandsmitglieder)
den Entzug der Sendezeit vor.

Koénnen die Sendungsmacherlnnen einen technischen und inhaltlichen Grundstandard nicht
gewihrleisten, so kann die Sendezeit nur unter der Auflage einer verpflichtenden
AusbildungsmafBnahme beibehalten werden.

Sobald diese Ausbildung absolviert wurde, sind die Sendungsmacherlnnen wieder berechtigt ihre
Sendezeit wahrzunehmen. Sollte sich mit der Absolvierung dieser Auflage nichts dndern, so folgt
daraus der ersatzlose Verlust der Sendezeit.

Der Sendetermin kann von Vorstandsmitgliedern des Vereins Freies Radio B138 ohne Angabe von
Griinden jederzeit verschoben bzw. entzogen werden.

Fiir die Vergabe und fiir den Widerruf der Sendezeit ist gegenwértig Martin Obert, wohnhaft in
4553 Schlierbach, Am Biihel 5 verantwortlich.
Eigenmichtige Inanspruchnahme von Sendezeit ist unter keinen Umstédnden zuléssig.

Durch diesen Vertrag entsteht kein Rechtsanspruch auf die vereinbarte Sendezeit.
Mit der Unterzeichnung erklire ich {ber die medienrechtliche Verantwortung, die
Programmrichtlinien und die Studioordnung in Kenntnis gesetzt worden zu sein und mich mit den

Bestimmungen einverstanden.
Auch werde ich den im Vertrag aufgelisteten Punkten Folge leisten.

Kirchdorf, am

Unterschrift
(Der/Die Sendungsverantwortliche)
In Blockbuchstaben:

Unterschrift
(fiir den Rundfunkveranstalter)

Anlagen: Programmrichtlinien, Studioordnung, Medienrecht



	Bahnhofstraße 11 

